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Die Regelungen zur Haftung der Un-
ternehmensverkäufer sind regelmässig
Kernstück von Unternehmenskaufver-
trägen. Aus Sicht von Unternehmens-
käufern sind Haftungen das massgeb -
liche Korrektiv für die Höhe des Kauf-
preises. Unternehmensverkäufer legen
Wert auf einen sehr knappen Gewähr-
leistungskatalog – Unternehmenskäu-
fer wünschen möglichst umfangreiche
uneingeschränkte Garantien.

Ein einfaches Beispiel sind die Jah-
resabschlüsse. Unternehmensverkäufer
werden regelmässig bestrebt sein, die
Gewährleistungen zu den Jahresab-
schlüssen auf die Übereinstimmung mit
den Grundsätzen ordnungsgemässer
Buchführung (GoB) sowie die zu-
grundeliegenden gesetzlichen Bestim-
mungen zu begrenzen. Unternehmens-
käufer versuchen, sich zusichern zu
lassen, dass es ausserhalb der in den
Jahresabschlüssen niedergelegten Ver-
bindlichkeiten keine weiteren Ver-
pflichtungen bzw. Verbindlichkeiten des
Unternehmens bis zum Closing gibt.
Mit einer derartigen harten Bilanz -
garantie stellt der Unternehmensver-

käufer den Käufer von sämtlichen Ver-
pflichtungen bis zum Closing-Termin
frei, die nicht bilanziert wurden.

Dramatisch können derartige Frei-
stellungen bei Gewährleistungen und
Umweltrisiken werden. Gelingt es Un-
ternehmenskäufern, eine harte Bilanz-
garantie durchzusetzen, benötigen sie
theoretisch nur noch die Gewährleis-
tung der Verkäuferin zu den Rechts-
streitigkeiten – die übrigen unterneh-
mensbezogenen Gewährleistungen sind
dann verzichtbar, weil sich ein Verstoss
gegen die weiteren unternehmensbezo-
genen Gewährleistungen regelmässig
in einer Verpflichtung bzw. Verbind-
lichkeit des Unternehmens nieder-
schlägt, was dann bereits zu einem Ver-
stoss gegen die harte Bilanzgarantie
führen würde.

Harte Bilanzgarantien hatten in der
Praxis immer wieder zur Folge, dass
grosse Teile des Verkaufspreises zu-
rückgezahlt werden mussten. Unter-
nehmensverkäufer sind gut beraten,
wenn sie den Gewährleistungsumfang
durch Wissensklauseln («Kenntnis der
Verkäuferin») und durch Wesentlich-
keitsschwellen einschränken.

Unternehmensverkäufer haben na-
turgemäss ein Interesse daran, dass sie
nicht für Dinge haften, die ausserhalb
ihres Einflussbereichs liegen oder die
sich ihrer Kenntnis entziehen. Das ist
etwa der Fall, wenn der Verkäufer keine
Kenntnis von bestimmten Umständen
haben kann, weil er etwa keinen Ein-
fluss auf den operativen Geschäfts -
betrieb des Unternehmens hat – mithin
das Tagesgeschäft nicht kennt. Die Be-
reitschaft, in einer solchen Konstellation
eine absolute Garantie etwa dazu abzu-
geben, dass der Geschäftsbetrieb alle
erforderlichen Genehmigungen besitzt
und alle Rechtsvorschriften einhält, ist
naturgemäss gering. Gut beratene Ver-
käufer werden auf die Einschränkung
bestehen, dass dies «nach ihrer Kennt-
nis» der Fall ist.

Darüber hinaus ist es für Unterneh-
mensverkäufer ratsam, Garantien auf
das «Wesentliche» zu beschränken.
Möglich ist etwa, eine Garantie darauf

zu beziehen, dass «alle wesentlichen
Verträge vollumfänglich in Kraft und
nicht gekündigt» sind.

Wichtig sind auch noch die Rechts-
folgen der Garantieverletzung. Clevere
Unternehmenskäufer setzen häufig
durch, dass es keine Begrenzung der zu
ersetzenden Schäden gibt und dass ins-
besondere auch entgangene Gewinne
und sonstige Schäden ausgeglichen
werden müssen.

Enttäuschte Unternehmensverkäu-
fer berichten immer wieder davon, dass
es klug gewesen wäre, einen möglichst
geringen Haftungshöchstbetrag zu ver-
einbaren. Diese Unternehmensverkäu-
fer sind überzeugt, dass es keine Risi-
ken gibt und akzeptieren nicht selten
einen unbeschränkten Haftungshöchst-
betrag. Bei Haftungshöchstbeträgen,
die dem Kaufpreis entsprachen, soll es
in der Praxis immer wieder vorgekom-
men sein, dass der gesamte Verkaufs-
preis zurückgezahlt werden musste.

Haftungshöchstbeträge von gut be-
ratenen Unternehmensverkäufern lie-
gen bei 10 bis 25% des Verkaufsprei-
ses. Dabei sind gesellschaftsrechtliche
Verhältnisse und Steuergarantien aus-
genommen. Ausserdem sollten Unter-
nehmensverkäufer darauf achten, dass
kurze Verjährungsfristen vereinbart
werden. Nicht selten einigen sich die
Parteien auf eine Regelverjährung für
die Gewährleistungshaftung von 18
Monaten, da es der Käuferin dann
möglich ist, einen Jahresabschluss des
Unternehmens unter eigener Ägide
aufzustellen. Unternehmenskäufer set-
zen aber in der Praxis häufig Haftungs-
zeiten von bis zu 5 Jahren durch.

Unternehmer, die ihr Unternehmen
verkaufen wollen, müssen erkennen,
dass eine sorgfältige Vorbereitung des
Verkaufs für den Verkaufserfolg ent-
scheidend ist.

Wollen Unternehmer grosse Nach-
teile vermeiden, sind sie gut beraten,
wenn sie sich einen Berater aussuchen,
der über die erforderliche Expertise
verfügt.
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